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Bau-Cbrovik.

©anpolijellidje SeroiEi»
gungen bet ©tabt giitidj
mürben am 10. Dttober fur
folgenbe Sauprojefte, teil»
roeife unter Seblngungen, er»

teilt : Sllbert Stemensberger
für einen Umbau im iftebengebaube ©eeftraße 426,
Bürich 2; grits f)ämiter für einen Umbau im ©rbge»
fcpoß SirmenSborferftraße 140, Bütid) 3; ©tabt Bürich
für einen Umbau im ®epotgebäube ber Straßenbahn
Kaltbreiteftraße 4, Bürich 4 ; Süxfe & SUbredjt für einen
Sagerfdjuppen mit Slutoremife ©erolbftraße 107, Bürich 5 ;

3- Seutfjolb für ein SienenhauS an ber Sftötelftraße,
Bürich 6; Dfterroth Rendel & ©o. für ein SDoppelroofpt»
unb ©efcljäftSbauS ©tampfenbadjftraße 63, Bütid) 6;
©tabt Büricß für einen Umbau bei SSBohn» unb hieben»

gebäubeS Dbfigartenftraße 2, Böric^ ; gr. llbert, Sau»
meifter in Safel für 2lbänberung ber genehmigten pleine

p fünf ©tnfamiiien» unb jroei SDtehrfamilienhäufern
©pgrifiraße 14, 16, ©labbachftraße 42, 56, 58, 60 unb
62, Bürich 7; Saugefeflf'chaft Ephönij für ein ©infamilien»
haus mit ©infriebung Sergftraße 95, Bürich 7; äßalter
Slum für eine Überbedung ber ^erraffe Boüiferftraße 188,
3üricb 8 ; Karl SBeigle, Slrdjiteït, für SBertftatträume im
Keller» unb ©tbgefdjoß EJlainauftr. 47, Bürich 8. — gür
5mei tßrojette mürbe bte SemiEigung oermeigert.

©ine tprüfwng bei baulichen BuftanbeS bei ©roß»
münfterfjhulhaufei In Bürich hat ergeben, baß bte maf»
fioen fjaufteinfaffaben, namentlich auf ber Etorb» unb
Oflfeite, pm Seil aud) bie ©telnpauer» unb Silbhauer»
arbeiten be§ hiftorifch unb ard)itettonifch meriooflen Kreut»
gangeS fo ftarf oermittert finb, baß mit ihrer SBleber»

herftellung nicht mehr pgeroactet merben tann. 2luch
bie ®äd)er unb bie ©penglerarbeiten finb reparaturbe»
bürftig. ®a bai ©chulfiauS feßt megen bei inneren
Umbaues ohnehin für mehr als ein halbes Bahr non
ber ©d)ule geräumt merben muß, möchte man bie ©e»

legenhett aud) pr Ausführung ber Außenrenooation bei
©ebäubeS benußen, für bie beim ©roßen ©tabtrat ein
Krebit »on 45,000 granten nachgefud)t mirb. SRad) bem
Umbau mirb bie fjmnbelSabteilung, bie mahrenb biefer
Bett im SReubau auf ber fjohen ißromenabe Untertunft
ftnben foE, mieber ini ©roßmünfter prüdfehren. ®aS
neue ©dplhauS foE am 27. Dttober feine Pforten öffnen.

Pienes ©chnlipuä lu ©chmerpnbach (Bürich). ®ie
©chulgemetnbe befchloß ben Sau etneS neuen ©d)ulhaufêô,
ftatt ba§ beftehenbe foftfpieUg umpbauen.

®er Dteubau bei KtnbetfanatoriatnS In Seubringett
(Sern), am fonnigen Serghange oberhalb bei ®orfeS,
fleht nun im 5Rot)bau ooflenbet ba unb blidt roeit in
baS Sanb hinaus, baS burd) feine DpferroiEigfeit eS er»

möglichte, ^ier ben tränten Kinbern eine fjeil* unb £>eim=

ftätte p bereiten. 9Ber ben fd)müden -Jteubau fleht,
mirb ben leitenben ißerföntichfetten banfen, baß fie nom
früher beabfrdhtigten Umbau ber alten „Maison Blanche",
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Baupolizeiliche Bewilli-
gungen der Stadt Zürich
wurden am 10. Oktober für
folgende Bauprojekte, teil-
weise unter Bedingungen, er-
teilt: Albert Remensberger

für einen Umbau im Nebengebäude Seestraße 426,
Zürich 2; Fritz Hämiker für einen Umbau im Erdge-
schoß Birmensdorferstraße 140, Zürich 3; Stadt Zürich
für einen Umbau im Devotgebäude der Straßenbahn
Kalkbreitestraße 4, Zürich 4; Bürke à Albrecht für einen
Lagerschuppen mit Autoremise Geroldftraße 107, Zürich 5 ;

I. Leuthold für ein Bienenhaus an der Rötelstraße,
Zürich 6; Osterroth-Henckel à Co. für ein Doppelwohn-
und Geschäftshaus Stampfenbachstraße 63, Zürich 6;
Stadt Zürich für einen Umbau des Wohn- und Neben-
gebäudes Obstgartenstraße 2, Zürich; Fr. Albert, Bau-
Meister in Basel für Abänderung der genehmigten Pläne
zu fünf Einfamilien- und zwei Mehrfamilienhäusern
Spyristraße 14, 16, Gladbachstraße 42, 56, 58, 60 und
62, Zürich 7 ; Baugesellschaft Phönix für ein Einfamilien-
Haus mit Einfriedung Bergstraße 95. Zürich 7; Walter
Blum für eine llberdeckung der Terrasse Zollikerstraße 188,
Zürich 8 ; Karl Weigle, Architekt, für Werkstatträume im
Keller- und Erdgeschoß Matnaustr. 47, Zürich 8. — Für
zwei Projekte wurde die Bewilligung verweigert.

Ewe Prüfung des baulichen Zustandes des Groß-
münsterschulhauses in Zürich hat ergeben, daß die mas-
sioen Hausteinfassaden, namentlich auf der Nord- und
Ostseite, zum Teil auch die Steinhauer- und Bildhauer-
arbeiten des historisch und architektonisch wertvollen Kreuz-
ganges so stark verwittert sind, daß mit ihrer Wieder-
Herstellung nicht mehr zugewartet werden kann. Auch
die Dächer und die Spenglerarbeiten sind reparaturbe-
dürftig. Da das Schulhaus jetzt wegen des inneren
Umbaues ohnehin für mehr als ein halbes Jahr von
der Schule geräumt werden muß, möchte man die Ge-
legenheit auch zur Ausführung der Außenrenovation des
Gebäudes benutzen, für die beim Großen Stadtrat ein
Kredit von 45,000 Franken nachgesucht wird. Nach dem
Umbau wird die Handelsabteilung, die während dieser
Zeit im Neubau auf der Hohen Promenade Unterkunft
finden soll, wieder ins Großmünster zurückkehren. Das
neue Schulhaus soll am 27. Oktober seine Pforten öffnen.

Neues SchulhauS in Schwerzenbach (Zürich). Die
Schulgemeinde beschloß den Bau eines neuen Schulhauses,
statt das bestehende kostspielig umzubauen.

Der Neubau des KWÄersauatoriums in Leubringen
(Bern), am sonnigen Berghange oberhalb des Dorfes,
steht nun im Rohbau vollendet da und blickt weit in
das Land hinaus, das durch seine Opferwilligkeit es er-
möglichte, hier den kranken Kindern eine Heil- und Heim-
stätte zu bereiten. Wer den schmucken Neubau sieht,
wird den leitenden Persönlichkeiten danken, daß sie vom
früher beabsichtigten Umbau der alten „Nàou àncà"
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Umgang nahmen unb gu einem Seubau fief» enifcfjToffen,
ber gemattete, bag Sanatorium aud) in jeber £>inficbt
gwectentfprecbenb einguridbten. ®ie Arbeiten finb fo raeit
fortgefdbritten, baß bag Sanatorium im grübjabr be=

gogen merben !ann.

gabrit6autett itt $acfjêfeâben (Sern). ®ie gabrit
Saoanneg 2Batd) & ©o., bie über 1100 Arbeiter be»

fd)äftigt, foil oergröfjert merben. ®te Arbeiten haben
fc£)on angefangen unb bie neuen Säume werben jßlatj
bteten für wettere 300 Arbeiter.

©aâoerforgung Sangnau (Sern). ®ie int Saufe
biefeê Sommerê bon ber girma Sotljenbacb & Sie.
in Sern erftettte ©aganftalt Sangnait beginnt mit
ber @a§abgabe. ®te Seitung erftredt fid) über ba§
©ebiet ber Drtfdjaften Sangnau unb Sarau. Sinnen
turgem werben etwa 350 Abonnenten an ba§ Söerf
angefcbloffen fein. ®er ©aSpreig beträgt 22Vs ©t§. per
m®. ®ie Anftalt ift im Sefifj unb wirb betrieben bon
ber girma @a2berforgung Sanguan Sotljenbacb & ©ie.

fîur^attâfiau auf @d}wän&i(©Iaru§). (Korr.) 3Bieber=

bolt ift in ber greffe auf bie fonnige, freunblidje Sage
ScbmänbiS fjittgetüiefen worben, unb eg baben fid) Ser»
tebrëocrein unb ©aftwirte bemüht, ©rbotungêfucbenbe
bterauf aufmerffam gu ntad)en. Sergangenen Sommer
bat benn auch eine fcf)öne ßabl grember bie ©ajlbäufer
gum Kuraufenthalt beoöttert unb ftd) über bie für gerien
wie gefebaffene Sage in höchfter Anerfennung auggefprodjen,
fo bafj mit Seftimmtbett angenommen werben barf, bafj
bie 3uïunft eine erhöhte grequeng bringen wirb. ®er
©rfteEung etne§ Kurbaufeg, bie feinerjett in oleloerfpre»
cbenber SEöeife in bie SBege geleitet war, ift bem Ser»
nehmen nad) neuerbings oon tompetenter fadjmännifcber
Seite näber getreten worben, unb eg ift gu hoffen, bafj
aud) btefeS jfkojeft einmal ©eftalt annehmen wirb. SBenn
auch bie ^otelerie gurgelt nicht auf Sofen gebettet ift,
fo werben beoorgugte Stellen immer nod) gum Sau oon
§otel§ ober Kurbäufern ing Auge gefaxt, wte eg eben

bier ber gad ift.
®ie ©aSocrforgung int Sttttellanb non AppenjeH»

AufjertljoDen bie Pom ©aSmerf ber Stabt St. ©allen
auggebt, ift nunmehr gur Satfacfie geworben. $n ben
©emeinben Strogen unb Speiser begann ber Setrieb
in tiefen Sagen unb in ben ©emeinben Seufen, Süljler
unb ©aig wirb bie ©agabgabe ©übe biefer unb gu
Anfang nächfier SBocbe beginnen.

$aulid)e3 au£ Safeï. Kaum ift ber neue Sabnbof
eröffnet unb bie Seoölferung biefeg Ouartterg bit ihrer
Sefrtebigung barüber Augbruct gegeben, bafi nun ber
eiferne ©ürtel, ber fte oon bem ftäbtifdien Setfebr ab«

fdjlofj, gefallen, bat auch fc^on wteber bie Sautätigfeit
hinter bem neuen babifdhen Sabnfof elngefefet. Am @;tbe
ber SSaulbeerftrafje, hinter ben gablreidjen Siabuften,
einmünbenb in bie btntere Sabnbofflrafje finb fed)§ ©in»
famittenbäufer erftanben, bie ihrer SoKenbung entgegen»
feben. Sie Saumoerbältnlffe biefer neuen Käulchen finb
gwar befd)elbene, gewähren aber einer nicht aUgu gabl=

reiben gamilte binreiebenb Saum ; ihre Inneneinrichtung
ift mufterbaft gu nennen unb gu febem |>äugcben fornrnt
nod) ein .güntergärtdjen mit anfcbliefjenbem äBafcbbaus.
©egenüber biefen ©infamilienbäugdhen erbebt ftdh an ber
Kreugung ber Slaulbeerfirafje unb ber hinteren Sahn»
boffirafje ein fdjjöner breiftödiger Seubau, beffen untere
Säume für eine SBirtfchaft ober einen Saben heftimmt
ftnb. ®ag Segebren um ein 2Birtfcbaft§patent für biefeg
|)aug ift aber oorberbanb noch abgewiefen worben, weil
ein Sebürfnis bafür noch nicht oorliege. Ort ber hinteren
Sabnboffirajse finb bereits wettere Seubauten projeziert,
fo bafj man balb wieber oon einem „Quartier hinter
bem babifchen Sabnbof" wirb fprechen tonnen.

SaulldjeS au§ Aflfdbmil (Safellanb). $ier entwicEelt
ftdh gurgeit eine rege Sautätigfeit. @g geben bafelbft am
obern ©nbe be§ ®orfes an ber Sd)önenbucbfirafje mehrere
fdhöne 3weifamitienbäufer ber Sottenbung entgegen. Audh
im llnterborfe wirb gebaut. SBie man hört, foHen für
bie nädhfte 3«it bafelbft nodh weitere SBobnbäufer projet»
ttert fein.

Q3au^anb^erfer|)fanbte^t^
(£itte (Srtuiberuitç5.

3n ber legten Summer Qbtet werten 8«itung bradhten
Ste eine Äritit über ben Sefcblufj beg Sunbeërateg, ba§
bie prooiforif^e ©intragung ber Saubanb»
werferbhpotbel nur geftütgt auf eine fdhrift»
lid)e ©inwilligung beg ©runbeigentümerg
ober eine SBeifung beg Siditerg erfolgen tönne.

2Bir finb mit bem Artifel ooüftänbig etnoerftanben
barin, ba^ bie Seftimmungen beg ^wUgefetgbucbeg oon
ben ©eri^ten weitgehenb auggulegen feien, bamit ber
©tunbgebante beg ©efe^eg: Sdjutg ber Saubanbwerfer,
gur Anwenbung gelange. $m allgemeinen bat»«" bie

©eridhte bag ©efeh in biefem Sinne audh auggelegt. So
bat g. S. bie Seturgfammer beg gürdljerifdEjen Öberge»

ridhteg bem Saubanbwerfer bag Sfmtbrecbt qu^ gegen
ben Säufer einer Siegenfcbaft gugeftanben, obfdhon biefer
weber oon ber gorberung, nod) oon ber 9Jtöglid)feit ber
Selaftung ber Siegenfdhaft Senntnig hatte. ®te Sefurg»
tammer bat ftdh auf ben Stanbpunft geftellt, bafj bag
Saubanbwerterpfanbrecbt einen Schuh oor ben SSanöoern
gewiffenlofer Saufpetulanten gewähren folle unb bafj eg

ftdh wit biefem ©runbgebanfen fdhledht oertragen würbe,
wenn ber ©igentümer burdh Serfauf ber Saute ben
jpanbwetfer ober Unternehmer um feinen Anfpruch prellen
tönnte. ®ie Seifptele liefen ftdh oermebren, bafj ben
©etichten unb Sebörben im allgemeinen bag richtige Ser»
ftänbnig für biefe wichtigen Seftimmungen nicht fehlt.

®er ©infenber ift aber ber Anfidht, bafj ber ange»
führte Sefcblufj beg Sunbegrateg bem ©runbgebanfen
beg ©efeheg nicht entfpreche unb bie Seftimmungen über
bag Saubanbmetferpfanbrecbt wteber aufbebe. SBir finb
audh bist bamit etnoerftanben, bafj bie ©inwilligung beg

©runbetgeniümerg gur ©intragung nicf)t fo leidet erhält»
Heb ift. Aber für biefen ffall oerweift eben ber Sefcblufj
auf eine Söeifung, einen Sefebl beg Sidhterg, ber an bie
Stelle ber ©inwilligung tritt. £ter ift bei: ©infenber
offenbar ber irrtümlichen Anficht, bafj ein eigentlicher
ißrogefj nötig fei, um einen foldhen richterlichen Sefebl
gu erlangen. „®er langfame ißrogefjgang werbe bie ©in»

tragung oerunmöglidhen." On erfter Sinie ift aber gu
bewerten, bafj ber £>anbwerter für bie ©intragung bie

3eit oom SertraggabfdE)lufj big bret Stonate nadh Soll»
enbung ber Arbeit gur Setfügung bot. Sßetter ift barauf
btnguweifen, bafj bag Sefeblgoerfabren oor ©eridht ein
bef^Ieunigteg fein mufj. 3ur ©rlebigung werben faum
mehr alg gwet 2ßodhen in Anfpruch genommen. ®ritteng
aber — unb auch h)ter befinbet fieb ber ©infenber im
Orrtum — mufj ber Anfpruch tu biefem Setfahren nicht
flipp unb flar bewiefen, fonbern nur glaubhaft
gemacht werben. ®agu genügt im allgemeinen ber Sau»
oertrag unb bie Sauredhnung (ber ®eoig). SBenn Zweifel
oorbanben finb, wirb bie prooiforif^e ©intragung be»

willigt, aber bem jpanbmerfer gugleidh eine grift angefe^t,
um beim ©eridht bie Klage auf Anerfennung etnguleiten.
Somit ift bei etniger Sorficljt beg fpanbwerferg augge»
fdhloffen, ba^ bie grift oerpa^t wirb.

Alfo gerabe fo, wie eg ber jperr ©infenber wünfdht!
®urdl) Art. 961 beg ßioilgefehbudjes ift biefeg Serfabren
augbrüctlidh oorgefdhrieben. Audh wirb ung gugeben
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Umgang nahmen und zu einem Neubau sich entschlossen,
der gestattete, das Sanatorium auch in jeder Hinsicht
zweckentsprechend einzurichten. Die Arbeiten sind so weit
fortgeschritten, daß das Sanatorium im Frühjahr be-

zogen werden kann.

Fabrikbauten in Dachsfelden (Bern). Die Fabrik
Tavannes Watch à Co., die über 1100 Arbeiter be-

schäftigt, soll vergrößert werden. Die Arbeiten haben
schon angefangen und die neuen Räume werden Platz
bieten für weitere 300 Arbeiter.

Gasversorgung Langna« (Bern). Die im Laufe
dieses Sommers von der Firma Rothenbach à Cie.
in Bern erstellte Gasanstalt Langnan beginnt mit
der Gasabgabe. Die Leitung erstreckt sich über das
Gebiet der Ortschaften Langnan und Bärau. Binnen
kurzem werden etwa 350 Abonnenten an das Werk
angeschlossen sein. Der Gaspreis beträgt 22V- Cts. per
w^. Die Anstalt ist im Besitz und wird betrieben von
der Firma Gasversorgung Langnan Rothenbach à Cie.

Kurhansbau auf Schwiindi(Glarus). (Korr.) Wieder-
holt ist in der Presse auf die sonnige, freundliche Lage
Schwändis hingewiesen worden, und es haben sich Ver-
kehrsverein und Gastwirte bemüht, Erholungssuchende
hierauf aufmerksam zu machen. Vergangenen Sommer
hat denn auch eine schöne Zahl Fremder die Gasthäuser
zum Kuraufenthalt bevölkert und sich über die für Ferien
wie geschaffene Lage in höchster Anerkennung ausgesprochen,
so daß mit Bestimmtheit angenommen werden darf, daß
die Zukunft eine erhöhte Frequenz bringen wird. Der
Erstellung eines Kurhauses, die seinerzeit in vielverspre-
chender Weise in die Wege geleitet war, ist dem Ver-
nehmen nach neuerdings von kompetenter fachmännischer
Seite näher getreten worden, und es ist zu hoffen, daß
auch dieses Projekt einmal Gestalt annehmen wird. Wenn
auch die Hotelerie zurzeit nicht auf Rosen gebettet ist,
so werden bevorzugte Stellen immer noch zum Bau von
Hotels oder Kurhäusern ins Auge gefaßt, wie es eben

hier der Fall ist.

Die Gasversorgung im Mittelland von Appenzell-
Außerrhoden die vom Gaswerk der Stadt St. Gallen
ausgeht, ist nunmehr zur Tatsache geworden. In den
Gemeinden Trogen und Speicher begann der Betrieb
in diesen Tagen und in den Gemeinden Teufen, Bühler
und Gais wird die Gasabgabe Ende dieser und zu
Anfang nächster Woche beginnen.

Bauliches aus Basel. Kaum ist der neue Bahnhof
eröffnet und die Bevölkerung dieses Quartiers hat ihrer
Befriedigung darüber Ausdruck gegeben, daß nun der
eiserne Gürtel, der sie von dem städtischen Verkehr ab-
schloß, gefallen, hat auch schon wieder die Bautätigkeit
hinter dem neuen badischen Bahnhof eingesetzt. Am Ende
der Maulbeerstraße, hinter den zahlreichen Viadukten,
einmündend in die Hintere Bahnhofstraße sind sechs Ein-
familienhäuser erstanden, die ihrer Vollendung entgegen-
sehen. Die Raumverhältnisse dieser neuen Häuschen sind
zwar bescheidene, gewähren aber einer nicht allzu zahl-
reichen Familie hinreichend Raum; ihre Inneneinrichtung
ist musterhaft zu nennen und zu jedem Häuschen kommt
noch ein Hintergärtchen mit anschließendem Waschhaus.
Gegenüber diesen Einfamilienhäuschen erhebt sich an der
Kreuzung der Maulbeerstraße und der Hinteren Bahn-
Hofstraße ein schöner dreistöckiger Neubau, dessen untere
Räume für eine Wirtschaft oder einen Laden bestimmt
sind. Das Begehren um ein Wirtschaftspatent für dieses

Haus ist aber vorderhand noch abgewiesen worden, weil
ein Bedürfnis dafür noch nicht vorliege. In der Hinteren
Bahnhofstraße sind bereits weitere Neubauten projektiert,
so daß man bald wieder von einem „Quartier hinter
dem badischen Bahnhof" wird sprechen können.

Bauliches aus Allschwil (Baselland). Hier entwickelt
sich zurzeit eine rege Bautätigkeit. Es gehen daselbst am
obern Ende des Dorfes an der Schönenbuchstraße mehrere
schöne Zweifamilienhäuser der Vollendung entgegen. Auch
im Unterdorfe wird gebaut. Wie man hört, sollen für
die nächste Zeit daselbst noch weitere Wohnhäuser projek-
tiert sein.

Bauhandwerkerpfandrecht.
Eine Erwiderung.

In der letzten Nummer Ihrer werten Zeitung brachten
Sie eine Kritik über den Beschluß des Bundesrates, daß
die provisorische Eintragung der Bauhand-
werkerhypothek nur gestützt auf eine schrift-
liche Einwilligung des Grundeigentümers
oder eine Weisung des Richters erfolgen könne.

Wir sind mit dem Artikel vollständig einverstanden
darin, daß die Bestimmungen des Zivilgesetzbuches von
den Gerichten weitgehend auszulegen seien, damit der
Grundgedanke des Gesetzes: Schutz der Bauhandwerker,
zur Anwendung gelange. Im allgemeinen haben die

Gerichte das Gesetz in diesem Sinne auch ausgelegt. So
hat z. B. die Nekurskammer des zürcherischen Oberge-
richtes dem Bauhandwerker das Pfandrecht auch gegen
den Käufer einer Liegenschaft zugestanden, obschon dieser
weder von der Forderung, noch von der Möglichkeit der
Belastung der Liegenschaft Kenntnis hatte. Die Rekurs-
kammer hat sich auf den Standpunkt gestellt, daß das
Bauhandwerkerpfandrecht einen Schutz vor den Manövern
gewissenloser Bauspekulanten gewähren solle und daß es

sich mit diesem Grundgedanken schlecht vertragen würde,
wenn der Eigentümer durch Verkauf der Baute den
Handwerker oder Unternehmer um seinen Anspruch prellen
könnte. Die Beispiele ließen sich vermehren, daß den
Gerichten und Behörden im allgemeinen das richtige Ver-
ständnis für diese wichtigen Bestimmungen nicht fehlt.

Der Einsender ist aber der Ansicht, daß der ange-
führte Beschluß des Bundesrates dem Grundgedanken
des Gesetzes nicht entspreche und die Bestimmungen über
das Bauhandwerkerpfandrecht wieder aufhebe. Wir sind
auch hier damit einverstanden, daß die Einwilligung des

Grundeigentümers zur Eintragung nicht so leicht erhält-
lich ist. Aber für diesen Fall verweist eben der Beschluß
auf eine Weisung, einen Befehl des Richters, der an die
Stelle der Einwilligung tritt. Hier ist der Einsender
offenbar der irrtümlichen Ansicht, daß ein eigentlicher
Prozeß nötig sei, um einen solchen richterlichen Befehl
zu erlangen. „Der langsame Prozeßgang werde die Ein-
tragung verunmöglichen." In erster Linie ist aber zu
bemerken, daß der Handwerker für die Eintragung die

Zeit vom Vertragsabschluß bis drei Monate nach Voll-
endung der Arbeit zur Verfügung hat. Weiter ist darauf
hinzuweisen, daß das Befehlsverfahren vor Gericht ein
beschleunigtes sein muß. Zur Erledigung werden kaum
mehr als zwei Wochen in Anspruch genommen. Drittens
aber — und auch hier befindet sich der Einsender im
Irrtum — muß der Anspruch in diesem Verfahren nicht
klipp und klar bewiesen, sondern nur glaubhaft
gemacht werden. Dazu genügt im allgemeinen der Bau-
vertrag und die Baurechnung (der Devis). Wenn Zweifel
vorhanden sind, wird die provisorische Eintragung be-

willigt, aber dem Handwerker zugleich eine Frist angesetzt,

um beim Gericht die Klage auf Anerkennung einzuleiten.
Somit ist bei einiger Vorsicht des Handwerkers ausge-
schloffen, daß die Frist verpaßt wird.

Also gerade so, wie es der Herr Einsender wünscht!
Durch Art. 961 des Zivilgesetzbuches ist dieses Verfahren
ausdrücklich vorgeschrieben. Auch er wird uns zugeben


	Bau-Chronik

